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Zusammenfassung  

Nach der Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) im Jahr 
2014 waren die Kantone in der Pflicht, ihre Richtpläne sowie die Planungs- und 
Baugesetze anzupassen. Mit der Genehmigung des kantonalen Richtplans 

Schwyz durch den Bundesrat im Jahr 2017 ist es nun an den Gemeinden, ihre 
Planungen auf die neuen übergeordneten Grundlagen abzustimmen. 
Eine Voraussetzung für die Ortsplanungsrevision ist eine kommunale Richtpla-

nung, welche die längerfristige Entwicklung von Siedlung, Landschaft, Verkehr, 
Ver- und Entsorgung sowie öffentliche Bauten und Anlagen aufzeigt. Der vom 
Regierungsrat des Kantons Schwyz im Jahr 2018 genehmigte kommunale 

Richtplan der Gemeinde Feusisberg erfüllt diese Vorgaben und gibt den Rah-
men für die vorliegende Gesamtrevision der Ortsplanung vor. 

Gegenstand der Ortsplanungsrevision bilden der Zonenplan mit Baureglement 

sowie die Erschliessungspläne mit Erschliessungsreglement. Der Landwirt-
schafts - und Schutzzonenplan mit Schutzverordnung wird ebenfalls revidiert, 
jedoch zeitlich verschoben. Dies, weil die Schutzobjekte neu inventarisiert wer-

den müssen. Von der Ortsplanungsrevision abgekoppelt wurde zudem die ge-
plante Einzonung einer neuen Zone für öffentliche Bauten und Anlagen nord-
seitig der Solarstrasse. Diese Einzonung soll in einem separaten Teilzonen-

plan der Stimmbevölkerung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 
Mit der Ortsplanungsrevision werden die bundesrechtlichen Vorgaben zur In-
nenentwicklung, Baulandmobilisierung und Mehrwertabgabe umgesetzt. Dem 

Gebot der Innenentwicklung wird mit verschiedenen Um- und Aufzonungen 

entsprochen. Insbesondere durch die Umzonungen des Bahnhofareals Schin-
dellegi und der Parzelle Nr. 189 an der Dorfstrasse Schindellegi, mit gleichzei-

tiger Festlegung einer Gestaltungsplanpflicht, wird eine neue und qualitative 
Weiterentwicklungen im Dorf von Schindellegi ermöglicht. Ferner wird im 
nördlichen Bereich des Quartiers Pauli durch die Aufzonung und Aufhebung 

des Gestaltungsplans «Ramensbüel» aus dem Jahr 1977 ein Anreiz für eine 
Quartiererneuerung geschaffen.  
Die Einzonungen neuer Wohnzonen beschränken sich auf die Gebiete Oberfeld 

in Feusisberg (rund 0.6 ha) sowie Neuhof (rund 1.1 ha) in Schindellegi. Ferner 
wird entlang der Dorfstrasse Feusisberg die Bauzonenlücke westseitig des 
Restaurants Feld geschlossen (rund 0.1 ha). Zur Schaffung neuer Arbeits-

plätze wird die Gewerbezone First Richtung Osten (rund 2.1 ha) erweitert. Für 

sämtliche Einzonungen liegen Erschliessungs- und Bebauungskonzepte vor. 
Die Bauabsichten der Grundeigentümer sind bestätigt. Soweit die Einzonun-

gen Fruchtfolgeflächen betreffen, werden diese kompensiert . 
Mit der Revision des Baureglements wird eine Mehrwertabgabe von 20 % für 
Um- und Aufzonungen mit Gestaltungsplanpflicht eingeführt (Art. 58 BauR). 

Zudem wird die Anwendung der Ausnützungsziffer vereinfacht, indem ausle-
gungsbedürftige Ausnahmeregelungen eliminiert und durch eine Erhöhung der 
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zulässigen Nutzungsmasse kompensiert werden. Auf die Anrechnung der 
Aussenwände wird neu verzichtet, um besser wärmegedämmte Bauten nicht 

zu benachteiligen. Weiter werden Redundanzen mit dem übergeordneten 
Recht beseitigt, notwendige Präzisierungen aus der Vollzugspraxis vorgenom-
men und die behördenverbindlichen Bestimmungen aus der Kernzonenrichtli-

nie ins Baureglement überführt, wodurch Rechtssicherheit geschaffen wird.  
Sämtliche Strassen und Werkleitungen der Groberschliessung wurden in den 
Erschliessungsplänen aktualisiert. Die Sägereistrasse in Schindellegi und der 

Amselweg in Feusisberg werden aufgrund ihrer Funktion als Feinerschlies-
sungsanlagen umklassiert. Die Untere Paulistrasse, im Bereich zwischen Ein-
mündung Obere Paulistrasse und dem Paulibach, wie auch die Frohe Aussicht 

und Giessenstrasse werden als bestehende Groberschliessungsstrassen im 
Erschliessungsplan aufgenommen. Für den Ausbau der Schulhausstrasse 
Feusisberg (Erschliessung Schulhaus und gemeindeeigenes Käslin-Areal) wird 

der Gemeindeanteil auf den Höchstanteil von 70 % festgelegt. Auf die Festle-
gung zur Sicherung von zusätzlichen öffentlichen Wegrechten für zu Fuss Ge-
hende und Velofahrende wurde infolge der zahlreichen Rückmeldungen im 

Mitwirkungsverfahren verzichtet. Die Gemeinde wird nach Vorliegen der kan-
tonalen Velowegnetzplanung eigentümerverbindliche Festlegungen zum Fuss- 
und Veloverkehr festsetzen. 

Mit der vorliegenden Gesamtrevision der Ortsplanung werden die neuen raum-
planerischen Vorgaben von Bund und Kanton berücksichtigt sowie eine Sied-
lungsentwicklung gemäss der kommunalen Richtplanung umgesetzt. Das 

Volkswirtschaftsdepartement hat mit der Vorp rüfung vom 13. März 2024 das 
Vorprüfungsverfahren als abgeschlossen erklärt (Anhang B). Die Ergebnisse 

des Mitwirkungsverfahrens sind im Bericht zu den Einwendungen enthalten 

(Beilage D). 
 
 

  



Ortsplanungsrevision Feusisberg, Erläuterungsbericht 

X:\ RP\ 354 Feusisberg\ 33 Ortsplanung\ 13 aktuelles Exemplar, 

Verfahren\ 04_oeffentliche_Auflage\ 00_Planungsdossier\ Erläuterungsbericht_OP_Revision_F

eusisberg.docx 

12  

1. Ausgangslage 

1.1 Anlass 

Nach der Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung im Jahr 2014 

waren die Kantone in der Pflicht, ihre Richtpläne sowie die Planungs- und Bau-
gesetze anzupassen. Mit der Genehmigung des kantonalen Richtplans des 
Kantons Schwyz durch den Bundesrat am 24. Mai 2017 ist es nun an den Ge-

meinden, ihre Planungen auf das neue Raumplanungsgesetz des Bundes so-
wie auf den kantonalen Richtplan und das kantonale Planungs- und Baugesetz 
anzupassen. Wichtiger Bestandteil dieser Ortsplanungsrevision ist die Innen-

entwicklung. Dabei muss aufgezeigt werden, wie das bevorstehende Wachs-
tum innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets aufgenommen wird. In den 

periurbanen Räumen, zu denen auch Feusisberg gehört, ist ein moderates 

Wachstum sicherzustellen.  
 
Der kommunale Richtplan der Gemeinde Feusisberg wurde im Jahr 2018 vom 

Regierungsrat des Kantons Schwyz genehmigt. Darin wird die längerfristige 
Entwicklung von Siedlung, Landschaft, Verkehr, Ver- und Entsorgung sowie öf-
fentliche Bauten und Anlagen auf Gemeindeebene aufgezeigt. 

 
Die aktuell rechtskräftige Nutzungsplanung der Gemeinde Feusisberg wurde 
im Jahr 2006 vom Regierungsrat genehmigt. Basierend auf den Festlegungen 

des kommunalen Richtplans wird die Nutzungsplanung inklusive der zugehöri-

gen Vorschriften auf die revidierten nationalen und kantonalen Grundlagen an-
gepasst.  

1.2 Bestandteile der Gesamtrevision  

�ƒ Zonenplan Feusisberg, Mst. 1:5'000  
�ƒ Baureglement  
�ƒ Erschliessungsplan Ausschnitt Feusisberg, Mst. 1:2'500 

�ƒ Erschliessungsplan Ausschnitt Schindellegi, Mst. 1:2'500 
�ƒ Erschliessungsplan Ausschnitt Biberbrugg, Mst. 1:2'500 
�ƒ Erschliessungsplan Übersichtsplan, Mst. 1:5'000 

�ƒ Reglement zum Erschliessungsplan  

 
�ƒ Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV (inkl. Beilagen) 

�ƒ Änderungsplan zum Zonenplan, Mst. 1:5'000 
  

Veränderte  

Rahmenbedingungen 

kommunaler Richtplan 

Feusisberg 

Kommunale Nutzungsplanung 

Verbindliche Unterlagen  

(Gegenstand der Beschluss-

fassung) 

Orientierende Unterlagen 
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1.3 Verfahren 

An der Gesamtrevision der Ortsplanung waren folgende Personen und Kom-
missionen beteiligt:  

 
 

�ƒ Startsitzung mit dem Amt für Raumentwicklung  20.08.2020 

�ƒ Workshop Arbeitsgruppe Ortsplanung 14.09.2020 

�ƒ Gespräche mit Eigentümer Siedlungserweite-
rungsgebiet gemäss kommunalem Richtplan  

Erste Jahreshälfte 2021 

�ƒ Quartieranalyse September / Oktober 2022 

�ƒ Arbeitsgruppensitzungen / Entwurf Planungsvor-
lage 

Laufend seit 2020 

�ƒ Klausur / Sitzung Gemeinderat 26.08.21 / 17.03.22 / / 
25.08.22 / 09.12.22 / 
30.03.2023 / 31.08.23  / 
24.04.25 (Beschluss für öf-
fentliche Auflage)  

�ƒ Informelles Mitwirkungsverfahren  24.09.�• 25.10.21 

�ƒ Eigentümergespräche Ein-, Auf-, Umzonungsge-
biete 

Januar / Februar 2022 

�ƒ Austausch mit Eigentümern zur Baulandmobili-
sierung 

Februar 2022 

Projektorganisation  

Verfahrensschritte  

Arbeitsgruppe Ortsplanung ( AGOP) 

Vorbereitende Kommission: Verfahrensleitung, Zwischenbeur-

teilungen 

�ƒ Gabriela Schnelli (GR, Vorsitz) 
�ƒ Beat Flühler (GR), bis 2022 
�ƒ Danilo Rosalen (GR) 

�ƒ Daniel Narath (GR), ab 2022 
�ƒ Stefan Vögtli (Bereichsleiter Bau/Umwelt/Si-

cherheit) 

�ƒ Monika Grab-Höfliger  
�ƒ Thomas Hänggi 
�ƒ Josef Kälin-Schnüriger 

�ƒ Gabriela Meister Keller 
�ƒ Franz Portmann 
�ƒ Bruno Sigrist 

�ƒ Stéphanie Stöckli 
�ƒ Gerda Weber 

Fachliche  
Bearbeitung 

R+K Raumpla-
nung AG 

�ƒ Marcel Rust 
�ƒ Jasmin Sarto-

rius 

Gemeinderat 

Beschlussfassung 
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�ƒ Ausarbeitung Erschliessungs- und Bebauungs-
konzepte 

Frühjahr 2022 

�ƒ Gespräche mit Eigentümer und Bewirtschafter 
Schutzzonen 

März 2022 

�ƒ Waldfeststellungen entlang Schutzzonen  Oktober / November 2022 

�ƒ Auflage Waldfeststellungen entlang Schutzzo-
nen (zwei Einsprachen eingegangen) 

20.01. �• 08.02.2023 

�ƒ Kantonale Vorprüfung Oktober 2023 �• März 2024 

�ƒ Öffentliche Mitwirkung  19.10. �• 24.11.2023 

�ƒ Behandlung öffentliche Mitwirkung und Kanto-
nale Vorprüfung, Aktualisierung für öffentliche 
Auflage 

November 2023 bis März 
2025 

 

 

Abb. 1: Verfahren der Nutzungsplanung gemäss PBG. 

 

  

Erlassverfahren 
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2. Planungsgrundlagen  

Den Möglichkeiten zur Entwicklung der Gemeinde Feusisberg wird durch Ge-
setze, übergeordnete Planungen und weitere Faktoren einen Rahmen gege-
ben. Ein Überblick der Planungsgrundlagen des Bundes, des Kantons und der 

Region sowie der Gemeinde wird im Kapitel 2 gegeben.  

2.1 Bund 

Wie bereits bei der kommunalen Richtplanung werden auch bei der Revision 
des Nutzungsplans der Gemeinde Feusisberg die Grundsätze des Raumkon-

zeptes Schweiz, die Sachpläne und Inventare des Bundes sowie die Ziele und 
Planungsgrundsätze des nationalen Raumplanungsgesetzes, in Verbindung 

der Raumplanungsverordnung, berücksichtigt. 

2.1.1  Sachpläne 

Verschiedene Sachplaninhalte betreffen das Gemeindegebiet von Feusisberg. 
Einerseits ist im Sachplan Verkehr (Teil Infrastruktur Schiene) der Doppel-
spurausbau der Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Schindellegi und Bi-

berbrugg festgelegt. Die Planungen dazu laufen. Andererseits ist der beste-
hende Heliport im Gewerbegebiet an der Einsiedler- / Friesischwandstrasse 
aufgeführt.  

 

Das Gemeindegebiet von Feusisberg ist auch vom Sachplan Fruchtfolgeflä-
chen betroffen. Gemäss diesem sind die Kantone dazu beauftragt, Fruchtfol-

geflächen (FFF) auszuscheiden und den Mindestumfang zu garantieren.  
 

 
Abb. 2: Übersicht der Fruchtfolgeflächen.  

Darstellung: map.geo.sz.ch 
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2.1.2  Bundesinventare 

 
Abb. 3: Übersicht Bundesinventare.  

Darstellung: map.geo.admin.ch 

 
Der Uferbereich der Sihl sowie das Gebiet um den Wildspitz im Südwesten der 

Gemeinde Feusisberg ist im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenk-
mäler (BLN) erfasst (Gebiet Nr. 1307 «Glaziallandschaft Lorze �• Sihl»). Die 
Schutzziele für den Erhalt des Charakters und der Eigenheiten dieses Gebietes 

lauten wie folgt:  
�ƒ Die Moränenlandschaft mit ihrem reichen Formenschatz erhalten;  

�ƒ Die natürliche Dynamik der Flusslandschaften von Lorze und Sihl sowie die 

Urtümlichkeit der nicht erschlossenen Flussabschnitte erhalten; 
�ƒ Die Tropfsteinhöhlen und Quelltuffkomplexe in den Höllgrotten erhalten;  
�ƒ Die weitgehend intakte Silhouette des Höhronen mit den zusammenhän-

genden, teilweise abgeschiedenen und ungestörten Waldgebieten erhalten; 
�ƒ Die Hoch- und Flachmoore sowie die Trockenbiotope in ihrer Qualität, Ver-

netzung sowie ökologische Funktion und mit ihrer charakteristischen 

Pflanzen- und Tierart erhalten; 
�ƒ Die standortangepasste landwirtschaf tliche Nutzung erhalten und ihre Ent-

wicklung zulassen; 

�ƒ Die Kulturlandschaft mit ihrer charakteristischen Siedlungsstruktur, den 

landschaftsprägenden und kulturhistorisch bedeutenden Elementen in ih-
rer Substanz erhalten. 

  

BLN 

BLN-Gebiet Nr. 1307 «Glazialland-
schaft Lorze �• Sihl»  

Flachmoor von nationaler Bedeutung 

Historischer Verkehrsweg von natio-
naler Bedeutung 

Historischer Verkehrsweg von regio-
naler Bedeutung 

Historischer Verkehrsweg von loka-
ler Bedeutung 

Hoch- / Übergangsmoor von natio-
naler Bedeutung (sekundäres Hoch-
moor / Hochmoorumfeld ) 
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Im Inventar der Geotope der Schweiz sind punktuelle und grossflächige Natur-
denkmäler aufgeführt, die Aufschluss über geologische Prozesse geben. 

Diese Geotope sind vor Einflüssen zu bewahren, welche ihre Substanz, Form, 
Struktur oder natürliche Weiterentwicklung beeinträchtigen. Im Gebiet der Ge-
meinde Feusisberg ist ein solches Geotop vorhanden. Die «Glaziale Fluss-

raumverdrängung» streckt sich von Hütten bis nach Schindellegi aus und liegt 
grösstenteils im BLN-Gebiet «Glaziallandschaft Lorze �• Sihl». Auch die Erhal-
tungsziele des Geotop-Inventars entsprechen denjenigen des BLN-Schutzes. 

 

 
Abb. 4: Ausschnitt aus dem BLN-Inventar und dem Inventar der Geotope der Schweiz.  

Darstellung: map.geo.admin.ch, Ergänzungen: R+K 

 

Im Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung werden drei 

Moore im Süden des Gemeindegebietes aufgeführt : 

�ƒ «Ängiried», Objekt-Nr. 2898 

�ƒ «Witi», Objekt-Nr. 2897  
�ƒ «Obermoos», Objekt-Nr. 2295  
�ƒ «Moor westlich Etzel», Objekt-Nr. 2347 

Ausserdem befinden sich diese Moore im Grenzgebiet der Gemeinde Feusis-
berg:  
�ƒ «Etzelweid», Objekt-Nr. Nr. 2350 (Feusisberg und Freienbach) 

�ƒ «Itlimoosweiher », Objekt-Nr. 2334 (Feusisberg und Wollerau). 
 
Diese Moore müssen in Fläche und Qualität ungeschmälert erhalten werden. 

Ausserdem sind standortheimische P flanzen und Tiere zu erhalten und zu för-

dern. Die typischen Geländeformen müssen erhalten und bereits geschädigte 
Moorflächen aufgewertet und wiederhergestellt werden.  

Geotope der Schweiz 

 
Geotop 

 
BLN-Gebiet 

Bundesinventar der  

Flachmoore von nationaler Be-

deutung 
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Abb. 5: Ausschnitt aus dem Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung.  

Darstellung: map.geo.admin.ch 

 

Im Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung 
werden zwei Hochmoore aufgeführt :  

�ƒ Sekundäres Hochmoor / Hochmoorumfeld « Witi», Objekt-Nr. 323 
�ƒ Sekundäres Hochmoor / Hochmoorumfeld « Westlich Etzel», Objekt-Nr. 444 
 

 
Abb. 6: Ausschnitt aus dem Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Be-

deutung.  

Darstellung: map.geo.admin.ch 

 

  

Bundesinventar der Hoch- und 

Übergangsmoore von nationa-

ler Bedeutung 

 Sekundäres Hoch-
moor 

 Hochmoorumfeld  

Obermoos 

Witi 

Ängiried 

Moor westl.  
Etzel 

Itlimoosweiher  

Etzelweid 

Witi 

Moor westl.  
Etzel 
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Das Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung und 
die dazugehörende Verordnung bilden die Grundlage für den Schutz gefährde-

ter Amphibien. Im Gemeindegebiet von Feusisberg befinden sich zwei Amphi-
bienlaichgebiete: 
�ƒ Dreiwässern, Objekt-Nr. SZ34 

�ƒ Schindellegi, Objekt-Nr. SZ30 
 

 
Abb. 7: Ausschnitt aus dem Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete nationaler Bedeutung. 

Darstellung: map.geo.admin.ch 

 
Zum Schutz der historischen Verkehrswege sieht die Verordnung über das 
Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz folgende Schutz-

ziele für die Objekte vor: 
�ƒ Objekte mit der Klassierung «viel Substanz» sollen mit ihrer ganzen Sub-

stanz ungeschmälert erhalten bleiben. 

�ƒ Objekte mit der Klassierung «mit Substanz» sollen mit ihren wesentlichen 
Substanzelementen ungeschmälert erhalten werden. 

�ƒ Wegbegleiter sind unabhängig der Klassierung der Objekte in ihrem funkti-

onalen Zusammenhang mit dem Objekt zu erhalten. 
Gemäss dem IVS befinden sich folgende historische Verkehrswege von natio-
naler Bedeutung in der Gemeinde Feusisberg: 

�ƒ SZ 3: (Zürich-) Richterswil �• Schindellegi (-Brunnen) 
�ƒ SZ 2: (Vierwaldstättersee-) Brunnen �• Schindellegi (-Zürichsee) 
�ƒ SZ 2.5: Rothenthurm - Schindellegi 

�ƒ SZ 10: (Konstanz-) Rapperswil - Einsiedeln 
�ƒ SZ 14: Einsiedeln �• Biberbrugg (-Richterswil / �• Zürich)  

Drei historische Verkehrswege von regionaler Bedeutung befinden sich im  Ge-

meindegebiet: 
�ƒ SZ 111: Biberbrugg -Oberägeri; Raten 
�ƒ SZ 122.1: Linienführung über Feusisberg 

�ƒ SZ 122.2: Pfäffikon - Stalden - First - Schindellegi 
  

Bundesinventar der Amphi-

bienlaichgebiete von nationa-

ler Bedeutung 

 Bereich A (dient der 
Fortpflanzung der Am-
phibien �• alle Gewäs-
ser, welche sicher 
oder potenziell  der 
Fortpflanzung dienen) 

 Bereich B (Nährstoff-
pufferzone und enge-
rer Landlebensraum 
angrenzend an das 
Fortpflanzungsgewäs-
ser) 

Bundesinventar der 

 historischen Verkehrswege 

der Schweiz (IVS) 
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Von lokaler Bedeutung sind nachfolgende historische Verkehrswege vorzufin-
den: 

�ƒ SZ 128: Wollerau - Stampf 
�ƒ SZ 123: (Wollerau -) Rütibüel - Zweren - Bommeren 
�ƒ SZ 500: Feusisberg - Änzenau (- Etzel) 

�ƒ SZ 519: (Feusisberg -) Ried - Schnäggenburg 
�ƒ SZ 520: (Halten -) Wilhelmshof - Ried 
�ƒ SZ 521: Feusisberg - Stalden 

�ƒ SZ 522: Wollerau - Feusisberg; Firstweg 
�ƒ SZ 525: (Feusisberg -) Milten - Etzel 
�ƒ SZ 533: (Feusisberg -) Althus - Chastenegg 

2.2 Kanton 

2.2.1  Kantonaler Richtplan  

Der Kantonale Richtplan legt in den Grundzügen fest, wie sich der Kanton und 

die Gemeinden langfristig entwickeln sollen. Dabei geht es um die Zukunft des 
Natur-, Landwirtschafts -, Siedlungs- Wirtschafts - und Erholungsraums. 

Der kantonale Richtplan besteht aus dem Richtplantext und der Richtplan-

karte. Er ist behördenverbindlich. Der Kanton wie auch die Gemeinden sind 
verpflichtet, den Richtplan bei ihren raumwirksamen Tätigkeiten zu berück-
sichtigen, vorliegend bei der kommunalen Nutzungsplanung. 

Der kantonale Richtplan wurde am 24. Mai 2017 vom Bundesrat genehmigt. 

Im Rahmen einer Richtplananpassung wurde 2018 die Gesamtverkehrsstrate-
gie sowie die aktualisierte Deponie- und Materialabbauplanung in den Richt-

plan überführt. Diese Anpassung wurde am 24. April 2019 vom Regierungsrat 
erlassen und am 26. Juni 2020 vom Bund genehmigt. 

Ende 2022 wurde die öffentliche Mitwirkung zu den Themen Landschaft, er-

neuerbare Energie und die Arbeitszonenbewirtschaftung abgeschlossen. So-
weit neue Richtplaninhalte die Gemeinde Feusisberg betreffen, werden diese 
in der vorliegenden Nutzungsplanung nach Möglichkeit berücksichtigt.   

Grundzüge der Entwicklung 

Genehmigung Mai 2017,  

laufende Aktualisierungen 
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Abb. 8: Ausschnitt kantonaler Richtplan, Kanton SZ. 

Quelle: sz.ch 

Ausgangsl.     RP-Inhalt  Ausgangsl.     RP-Inhalt  
 Wohn-, Misch- und Zentrumszone 
 

 Siedlungstrenngürtel 

 Arbeitszone 
 

 Fruchtfolgefläche  

 Zone für öffentliche Bauten und An-
lagen 
 

 Nationalstrasse (Anschluss), Ausbau 
(Voll-/Halbanschluss)  

 Ortsbildschutz (nat. Bedeutung)  Hauptstrasse  / Umfahrung, Ausbau  

 Baute und Anlage des Kantons 
 

 Hauptstrasse in Bau  

 
Bundesinventar Landschaften und 
Naturdenkmäler (BLN-Gebiete) 

 Bahnlinie / Bahnhof und Bereich  
S-Bahn-Haltestelle 

 Moorlandschaften  
 

 Gleisausbau (oberirdisch / unterir-
disch) 

 Amphibienlaichgebiete /  
-wanderobjekt  Verladeanlage Gütertransport 

Schiene 

 Wildtierkorridor       Helikopterlandeplatz  

 Kantonales Naturschutzgebiet   Deponiegebiet 

   Grundwasserschutzzone (genehmigt 
/ provisorisch)  
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In der kantonalen Raumentwicklungsstrategie (RES; Bestandteil des Kantona-
len Richtplans), wird die gewünschte räumlichen Entwicklungen für den Zeit-

horizont bis 2040 aufgezeigt. Das Siedlungsgebiet der Gemeinde Feusisberg 
wird darin vollständig dem periurbanen Raum zugewiesen. In diesem Raumtyp 
soll rund 30% des gesamtkantonalen Wachstums stattfinden. Dazu sollen pri-

oritär die Innenentwicklungspotenziale genutzt werden . Insbesondere sind die 
gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen Räume als vorrangige Ver-
dichtungsräume und gemischt genutzte Gebiete zu prüfen. Neueinzonungen 

sind erst möglich, wenn die Innenentwicklungspotenziale ausgeschöpft wur-
den und eine langfristige Siedlungsverdichtung stattfindet . Für die Dimensio-
nierung der Bauzone ist in der Gemeinde Feusisberg von einem Wachstum 

von 0.77 % pro Jahr auszugehen (Beschluss B-3.1). 

 

 
Abb. 9: Ausschnitt Raumentwicklungsstrategie (RES) Kanton Schwyz. 

Quelle: Kantonaler Richtplan, Kanton Schwyz 

 
Im Beschluss B-3.1 wird die Berechnung der Dimensionierung der kommuna-
len Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) aufgezeigt. Der Bedarf an WMZ 

wird pro Gemeinde für die nächsten 15 Jahre bemessen. Dabei müssen fol-
gende Anforderungen erfüllt werden (Beschluss B-3.1)1: 

a) Die Auslastung der Bauzone entspricht dem Verhältnis zwischen der Bauzo-

nenkapazität und dem massgebenden 15-jährigen Prognosewert an Einwohnern 

und Beschäftigten. Die Bauzonenkapazität ist die Summe der Zonenkapazitäten 

der drei Grundzonen (Wohn-, Misch- und Zentrumszone). Für jede dieser Grund-

zonen wird die aktuelle mittlere Dichte (Einwohner und Beschäftigte) auf ihre 

 
1 Die Abschnitte c �• d (spezielle Innenentwicklungsvorhaben, hoher Zweitwohnungsanteil und Aus-
lastung unter 95 %) sind für die vorliegende Ortsplanungsrevision nicht relevant und werden hier 
nicht aufgeführt. 

Kantonale Raumentwicklungs-

strategie (RES)  

Siedlungsraum 

 Urbaner Raum 

 Periurbaner Raum 

 Ländlicher Raum 

 Überörtliche Koopera-
tion 

 Perimeter Agglomera-
tionsprogramme  

Verkehr 

 Bahnlinie / Bahnhof 
(bestehend) 

 Autobahn / Ausfahrt 
(bestehend) 

 Hauptverkehrsstrasse 
(bestehend) 

 Handlungsräume: 
Strassen / öV-Verbin-
dungen  

Landschaftsraum  

 Hügellandschaft  

 Moorgeprägte Land-
schaft  

 Fruchtfolgeflächen  

Berechnung der Bauzonendi-

mensionierung 
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Gesamtfläche (bebaute und unbebaute Zonen) angewendet. Davon kann abge-

wichen werden, wenn diese mittleren Dichten zu Verzerrungen gegenüber der 

tatsächlichen Dichtesituation führen (z.B. aufgrund grosser Streuungswerte). 

Der massgebende Prognosewert an Einwohnern und Beschäftigten ergibt sich 

aus den raumtypenbezogenen Wachstumsprognosen des Richtplans. 

b) Die Auslastung für eine revidierte kommunale Nutzungsplanung darf 100 % 

nicht unterschreiten. 

In Kapitel 6.4 wird die Auslastung der Bauzonen des rechtskräftigen sowie 

des revidierten Zonenplans gemäss dem Berechnungsmodell des Kantons 
aufgezeigt.  

Der Halbanschluss in Schindellegi (Halten) aus/nach Richtung Chur ist ge-

mäss Richtplanbeschluss V-2.1-06 zu einem Vollanschluss auszubauen. Ent-
sprechend soll ein neues Zubringersystem erstellt werden (Beschluss V-2.2-
03). 

Gemäss dem Kantonalen Richtplan ist vorgesehen, die Bahnstrecke zwischen 
den Bahnhöfen Schindellegi und Biberbrugg doppelspurig auszubauen (Koor-
dinationsstand Richtplan: Festsetzung, Richtplanbeschluss V-3.2.1-09). Im 

Rahmen der Planauflage für das Plangenehmigungsverfahren vom 10. März 
bis 24. April 2023 wurden die Pläne gesichtet und allfällige Anpassungen in 
der vorliegenden Ortsplanungsrevision geprüft. Auf Basis der vorliegenden 

Pläne und dem Planungsstand sind noch keine parzellenscharfen Zonengrenz-
korrekturen möglich. Notwendige Umzonungen werden auf Basis des abge-

schlossenen eisenbahnrechtlichen Bewilligungsverfahrens zu einem späteren 

Zeitpunkt vorgenommen.  

Unter Beschluss V-4.1 sind die Festlegungen zum Radverkehr aufgeführt. Da-
mit wird die Grundlage zur Planung, zur Erstellung und zum Betrieb eines at-

traktiven, sicheren und zusammenhängenden Radverkehrsnetz gelegt. Dem-
nach definieren die Gemeinden ein Routennetz, das prioritär realisiert wird. 
Gemäss Ziffer V-4.1-05 sind für die Strecke Feusisberg-Freienbach-Lachen 

verschiedene Ergänzungen im Radroutennetz mit dem Fokus Freizeitverkehr 
vorgesehen (Koordinationsstand Richtplan: Zwischenergebnis).  

Die Beschlüsse zum Fussverkehr sind unter Ziffer V-4.2 festgelegt. Abseits 

der Hauptstrasse sollen die Gemeinden ein Routennetz für den Alltags- und 

Freizeitverkehr erstellen und in der Nutzungsplanung festsetzen. 

Nebst der bestehenden Deponie Sagenbach/Ried werden im Richtplan zusätz-

liche Deponiestandorte aufgeführt. Dies sind die Standorte Oberstein Waldegg 
(Koordinationsstand Richtplan: Festsetzung) und First-Halten (Koordinations-
stand Richtplan: Zwischenergebnis).  

Autobahn 

Bahn 

Radverkehr 

Fussverkehr 

Deponie 
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Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt hat die schweizerische Vogelwarte 
Sempach zusammen mit der kantonalen Jagdverwaltung ein Verzeichnis der 

wichtigsten Wildtierkorridore erstellt. Im Richtplankapitel L-10.1 sind die Wild-
tierkorridore von überregionaler Bedeutung aufgeführt. Diese sind in die kom-
munale Nutzungsplanungen aufzunehmen und entsprechend zu erhalten oder 

in ihrer Funktion zu verbessern. Südlich von Schindellegi, in östlicher Richtung 
verlaufend befindet sich ein solcher Wildtierkorridor, der entsprechend zu be-
rücksichtigen ist.  

Der Kanton führt ein öffentlich zugängliches archäologisches Fundstellenin-
ventar in generalisierter Form. Im Gemeindegebiet von Feusisberg gibt es je 
einen Inventareintrag in den beiden Ortskernen, bei der Sihlschlaufe im Geiss-

boden sowie beim Etzel. Die Einträge sind bei Planungsvorhaben zu berück-
sichtigen. Aufgrund ihrer Unschärfe sieht die Gemeinde Feusisberg jedoch da-

von ab, die generalisierten Fundstellen im Zonenplan festzulegen.  

 

 
Abb. 10: Archäologische Gebiete (generalisiert) Kanton Schwyz.  

Quelle: Amt für Kultur , Kanton Schwyz 

 
Im Zonenplan sind die archäologischen Schutzzonen festzulegen, welche in 
Lage und Ausdehnung klar definiert sind. Für die Gemeinde Feusisberg wur-

den diese Zonen jedoch noch nicht ausgeschieden. Dies erfolgt zeitnah, in ei-
ner nächsten Ortsplanungsrevision. 
  

Wildtierkorridor  

Archäologie 
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2.2.2  Naturgefahren  

Gemäss der kantonalen Naturgefahrenkarte (Stand Naturgefahrenkarte: 
07.03.2024) bestehen in der Gemeinde Feusisberg überwiegend geringe und 

mittlere  Gefährdungen mit einer Vielzahl an Gefahrenhinweisen. Diese sind bei 
allfälligen Ein-, Auf- und Umzonungen zu berücksichtigen. 

 

 
Abb. 11: Ausschnitt Naturgefahrenkarte.  
Quelle: map.geo.sz.ch 

2.2.3  Kataster der belasteten Standorte  (KbS) 

Belastete Standorte und Altlasten stellen für den Menschen und seine Umwelt 
ein Risiko dar und können finanzielle und planerische Risiken bergen. 
In der Gemeinde Feusisberg sind diverse belastete Standorte vorzufinden. 

Überwiegend sind es Standort bei denen keine schädlichen oder lästigen Ent-
wicklungen zu erwarten sind sowie weder überwachungs- noch sanierungsbe-
dürftig sind.   

  

Naturgefahrenkarte 

 
Geringe Gefährdung 

 
Mittlere Gefährdung 

 
Erhebliche Gefähr-
dung 

 
Gefahrenhinweis 

 
Restgefährdung 
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Abb. 12: Ausschnitt Kataster der belasteten Standorte. 

Quelle: map.geo.sz 

2.2.4  Kantonales Schutzinventar (KSI)  

Das neue Denkmalschutzgesetz sowie die neue Denkmalschutzverordnung 
des Kantons Schwyz wurde per 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. Gleichzeitig 
wurde das bisherige, behördenverbindliche Inventar geschützter Bauten und 

Objekte (KIGBO) durch das grundeigentümerverbindliche Kantonale Schutzin-
ventar (KSI) ersetzt. 
 

In der Gemeinde Feusisberg sind 20 Objekte im KSI erfasst. Diese Objekte 

werden in Kapitel 5.1.1 im Detail behandelt.  
 

 
Abb. 13: Ausschnitt kantonales Schutzinventar. 

Quelle: map.geo.sz 
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2.2.5  Agglomerationsprogramme  

Im Rahmen des Agglomerationsprogramms strebt der Bund eine koordinierte 
Planung von Siedlung, Landschaft und Verkehr in urbanen Räumen an. Für die 
Agglomeration Obersee wurde nach 2007 (1. Generation) und 2011 (2. Gene-

ration) im Jahr 2016 das Agglomeratio nsprogramm der 3. Generation erarbei-
tet und im September 2019 erlassen.  
 

Seit April 2019 war das Agglomerationsprogramm der 4. Generation in Erar-
beitung. Die 4. Generation wurde Mitte Mai 2021 den Bundesbehörden zu Ge-
nehmigung vorgelegt.  

 
Agglomerationsprogramme der 5. Generation können bis im Juni 2025 beim 
Bund eingereicht werden.  

 
In der untenstehenden Tabelle werden die Massnahmen der 3. und 4. Genera-
tion, welche die Gemeinde Feusisberg betreffen, aufgezeigt. 

Massnahmen 3. Generation  Massnahmen 4. Generation 

Verkehr 

üM 3.5 Doppelspurausbau Biberbrugg �• 

Schindellegi  

üMÖV4.2 Doppelspurausbau Biberbrugg �•

Schindellegi (Feusisberg)  

- ÖV4.1 Pauschales Massnahmenpaket A, Auf-

wertung von Bushaltestellen  

�ƒ TM-3: Neue Bushaltestellen Feusisberg 

(ÖV4.1.-2) 

FV 3.2 Netzergänzung Fuss- und Veloverkehr 

mittelfristig : insbes. Teilmassnahme 85.01.R 

(Pfäffikonerstrasse, Feusisberg �Æ Behebung 

der Schwachstelle) 

FVV4.2 Pauschales Massnahmenpaket A, 

Langsamverkehr: Netzoptimierungen kurzfris-

tig 

�ƒ TM-7: Langsamverkehrsführung Bi-

berbrugg-Chaltenboden  

�ƒ TM-11: Personenunterführung H8 im Be-

reich Stampfweg / Peterschwändistrasse  

Landschaft  

L 3.1 Biodiversitäts -Hotspots  

�ƒ «Dreiwässern» und «Unterer Geissboden» 

langfristig erhalten  

�ƒ Teilmassnahme: Revision des kommuna-

len Naturschutzinventars  

L4.1 Biodiversitäts -Hotspots  

�ƒ TM2: Revision kommunales Naturschutzin-

ventar bis 2025 

L3.2 Zugänge zum Landschaftsraum  

�ƒ Freiraumverbindung «Flussuferweg 

Staldenbach Pfäffikon -Feusisberg» in 

Schindellegi erhalten und weiterentwickeln 

�ƒ Es wird eine Freiraumverbindung Fluss-

uferweg Staldenbach Pfäffikon -Feusisberg 

- 

1. bis 3. Generation 

4. Generation  

Ausblick 5. Generation 

Massnahmen 3. und  

4. Generation 
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im Rahmen der kantonalen Deponiepla-

nung geprüft 

L3.3 Gestaltung Siedlungsränder  

�ƒ Der Siedlungsrand Giessenbach soll durch 

die Erarbeitung eines Gewässerkonzeptes 

Gestaltungsplan Giessenbach �• Bach als 

Teil der Aussenraumgestaltung, aktiv ge-

staltet werden 

L4.3 Gestaltung Siedlungsränder  

�ƒ TM4: Gestaltungsplan Giessenbach �• 

Bach als Teil der Aussenraumgestaltung 

L3.4 Landschaftskorridore / ökologische Ver-

netzung 

�ƒ Die Landschaftskorridore Etzel - Höfli - 

Sihlegg �• Itlimoos, Höchli �• Itlimoos lang-

fristig freihalten  

�ƒ Umsetzung diverser Projekte im Rahmen 

des Vernetzungskonzeptes Höfe 

- 

L3.7 Kulturräume / Naturräume  

�ƒ Die traditionelle Kulturlandschaft am voral-

pinen Steilhang und am Etzel in der Revi-

sion Naturschutzinventar  aufnehmen 

�ƒ  Umsetzung von Massnahmen im Rahmen 

des LEK und Vernetzungsprojektes Höfe 

L4.7 Kulturlandschaft/Naturräume  

�ƒ TM3: Umsetzungen im Rahmen Vernet-

zungsprojekt-, Landschaftsqualitätsprojekt  

�ƒ TM5: Umsetzung Massnahmen im Rahmen 

LEK und Vernetzungsprojekt Höfe 

L3.8 Freiräume im Siedlungsgebiet  

�ƒ Die Freiräume im Siedlungsgebiet durch 

Freiraumkonzepte  fördern  

- 

 

Aus den Massnahmen der obigen Tabelle ergeben sich abgesehen von der 
Überarbeitung der Schutzverordnung / Schutzzonen sowie der Unterführung 

«Peterschwändi» (TM-11) keine direkten Aufgaben für die vorliegende Ortspla-

nungsrevision. 
 
Im Agglomerationsprogramm der vierten Generation werden mögliche Ver-

dichtungsgebiete aufgezeigt (S4.8). Diese Gebiete sind im Rahmen der kom-
munalen Richtplanung respektive der Revision der Ortsplanung zu überprüfen 
und entsprechend umzusetzen. Die Überprüfung der Verdichtungsgebiete er-

folgte im Rahmen der Quartieranalyse (siehe Kapitel 4.2). 
 
In der Hauptdokumentation des Agglomerationsprogramms der vierten Gene-

ration wird darauf hingewiesen, dass im Agglomerationsprogramm der ersten 

Generation Massnahmen für verkehrsberuhigte Quartiere vorgesehen sind. 
Namentlich handelt es sich dabei um diese Strassen: Dorfstrasse Feusisberg, 

Dorfstrasse Schindellegi, Giessenstrasse Feusisberg, Riedstrasse Feusisberg, 
Etzelstrasse und Schulhausstrasse Schindellegi. Die Umsetzung dieser Mass-
nahme ist bereits weitgehend erfolgt.  

  

Verdichtungsgebiete 

Verkehrsberuhigte Quartiere 
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2.3 Gemeinde 

2.3.1  Rechtliche Grundlagen 

Das Baureglement und der Zonenplan der Gemeinde Feusisberg wurde im 

Jahr 2006 vom Regierungsrat des Kantons Schwyz genehmigt. Seither wurden 
beide Grundlagen punktuell angepasst. Mit der vorliegenden Planungsvorlage 
werden sie gesamthaft überprüft und an die gegenwärtigen Bedürfnisse ange-

passt.  
 
Der Kommunale Richtplan der Gemeinde Feusisberg wurde am 17. April 2018 

vom Regierungsrat des Kantons Schwyz genehmigt. Der Richtplan bildet eine 
wichtige Grundlage für die vorliegende Ortsplanungsrevision. Diese Inhalte 
werden in der Ortsplanungsrevision geprüft und nach Möglichkeit umgesetzt: 

 
Nr. Gegenstand 

1.02a Erweiterungsgebiet Rahmensbüel 

1.03 Erweiterungsgebiet Oberfeld 

1.04 Erweiterungsgebiet First 

1.06 Beschränkung von Einkaufszentren + VE 

1.07 Förderung der verdichteten Bauweise  

1.09 Aufwertung Ortskern Schindellegi 

1.10 Aufwertung Ortskern Feusisberg 

1.11 Verfügbarkeit/Erhältlichkeit von Bauland  

1.12 Kontrollierte Bevölkerungsentwicklung  

2.01 Intensiverholungsgebiet und Freizeitpark Rahmensbühl mit Weiher, Schindellegi 

2.03 �• 2.09 Siedlungsbegrenzungen und Siedlungstrenngürtel 

2.10 Sicherstellung der Drumlins als Geotop 

2.13 Wildtierkorridore  

2.17 Gewässerräume �Æ parallellaufendes Verfahren, wird in OP berücksichtigt. 

4.03 Ökihof Schindellegi 

4.04 Werkhof Schindellegi 

5.01 Förderung und Ausbau Wasserkraftanlagen 

5.02 Pflicht für Solaranlagen o. a. Anlagen. Für erneuerbare Energien bei Neubauten  
�Æ In Kantonaler Gesetzgebung umgesetzt 

6.01 Verwaltungsgebäude Zentrum Schindellegi 

 

Bei denjenigen Inhalten aus dem kommunalen Richtplan, die nicht explizit im 
Rahmen der Ortsplanungsrevision umgesetzt werden, handelt es sich um 

Festlegungen, die bereits realisiert sind, nicht in den nächsten 15 Jahren (Zeit-

horizont der Ortsplanung) umgesetzt werden oder mit Hilfe von anderen Pla-
nungsinstrumenten ausgeführt werden.  
 

  

Baureglement und Zonenplan 

kommunaler Richtplan 
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Die Erschliessungsplanung der Gemeinde Feusisberg besteht aus dem Regle-
ment und den drei Plänen für die Ortsteile Feusisberg, Schindellegi und Bi-

berbrugg. Diese Planungsgrundlagen stammen aus dem Jahr 2005 und regeln 
die Groberschliessung der Bauzonen.  
 

Die rechtskräftige Schutzverordnung mit dem Landwirtschafts - und Schutzzo-
nenplan (Landschaftsplan) wurden im Rahmen der letzten Gesamtrevision der 
Ortsplanung im Jahr 2006 vom Regierungsrat genehmigt.  

 
Mit der vorliegenden Nutzungsplanung werden die verbindlichen Planinhalte in 
den Zonenplan überführt, wie es der ÖREB-Kataster des Bundes vorsieht (Ka-

taster der öffentlich -rechtlichen Eigentumsbeschränkungen). Dadurch wird 
der Landschaftsplan als separates Planwerk obsolet. Die Bestimmungen der 
Schutzverordnung werden ins Baureglement aufgenommen.  

  

Erschliessungsplan  

mit Reglement  

Schutzverordnung, Landwirt-

schafts - und Schutzzonenplan 
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3. Ortsanalyse 

3.1 Bevölkerung 

3.1.1  Einwohnendenentwicklung  

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Bevölkerung in der Gemeinde Feusis-
berg deutlich gewachsen. Dies spiegelt sich auch im Siedlungswachstum und 

dem hohen Anteil an neuen Bauten wider (Kapitel 3.3.1). 
 

 
Abb. 14: Langfristige Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Feusisberg. 

Datenquelle: Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz. Abbildung: R+K. 

 
Das Wachstum der Gemeinde ist seit den 1970er Jahren deutlich über dem 

kantonalen Durchschnitt. Die Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner ist in die-
ser Zeit um rund das Zweieinhalbfache angestiegen. In der gleichen Zeit hat 
sich die Einwohnendenzahl der beiden anderen Gemeinden des Bezirks Höfe, 

Wollerau und Freienbach, verdoppelt.  

 

 
Abb. 15: Langfristige prozentuale Bevölkerungsentwicklung, Vergleich mit Nachbargemeinden 

und kantonalem Durchschnitt.  

Datenquelle: Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz. Abbildung: R+K. 

  

Starkes Bevölkerungs- 

wachstum  
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3.1.2  Altersstruktur  

Die Altersstruktur von Feusisberg zeigt im Vergleich mit der restlichen 
Schweiz einen geringen Anteil an unter 40-jährigen Personen auf. Dagegen ist 
der Anteil an 40 bis 60-jährigen Personen höher als im schweizerischen Mittel.  

 

 
Abb. 16: Langfristige prozentuale Bevölkerungsentwicklung, Vergleich mit Nachbargemeinden 

und kantonalem Durchschnitt.  

Datenquelle: Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz. Abbildung: R+K. 

3.2 Wirtschaft  

3.2.1  Arbeitsstätten  

Seit 2011 hat die Zahl der Arbeitsstätten in der Gemeinde Feusisberg zuge-

nommen. Waren es 2011 noch 690 Firmen, waren es im Jahr 2018 rund 920 
Firmen. Dies ist ein Anstieg von ca. einem Drittel in sieben Jahren. Auch in 

den übrigen Gemeinden des Bezirks Höfe ist die Anzahl der Arbeitsstätten 
über dem Kantonalen Durchschnitt gewachsen.  
 

 
Abb. 17: Entwicklung der Anzahl Arbeitsstätten gegenüber dem Jahr 2011, im Vergleich mit dem 

kantonalen Durchschnitt.  

Datenquelle: STATENT, Bundesamt für Statistik. Abbildung: R+K. 
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3.2.2  Beschäftigte  

Analog zur Zunahme der Arbeitsstätten, ist auch die Anzahl der in Feusisberg 
beschäftigten Personen um rund einen Drittel angestiegen. Das prozentuale 
Wachstum in der Gemeinde liegt somit wiederum über dem kantonalen Durch-

schnitt  sowie über demjenigen der Gemeinden Wollerau und Freienbach. Rund 
dreiviertel der Beschäftigten sind im dritten Sektor tätig, 20  % im zweiten Sek-
tor und die übrigen ca. 5 % im ersten Sektor.  

 

 
Abb. 18: Entwicklung der Anzahl Beschäftigten (Voll- und Teilzeit) gegenüber dem Jahr 2011, im 

Vergleich mit dem kantonalen Durchschnitt.  

Datenquelle: STATENT, Bundesamt für Statistik. Abbildung: R+K. 

3.3 Siedlung 

3.3.1  Bauperiode der Gebäude 

Die starke Bevölkerungsentwicklung seit den 1970er Jahren bzw. die damit 

einhergehende Bautätigkeit ist an der nachfolgenden Grafik abzulesen. Wäh-
rend im schweizerischen Mittel rund 30  % der Gebäude vor 1946 gebaut wur-

den, sind es in der Gemeinde Feusisberg halb so viele. Zwischen 1946 und 
1980 war die Bautätigkeit in der gesamten Schweiz, im Kanton Schwyz und in 
der Gemeinde Feusisberg fast gleich stark. Im landesweiten Durchschnitt gibt 

es weniger Bauten aus den Jahren nach 1980. In Feusisberg hingegen ist der 
Anteil an Bauten, die nach 1980 erstellt wurden, vergleichsweise hoch. 

 

 
Abb. 19: Bauperiode der Gebäude im Vergleich zur Gesamtschweiz.  

Datenquelle: Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz. Abbildung: R+K. 

Zunahme der Anzahl Beschäf-

tigten 

Starke Bautätigkeit 
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Abb. 20: Gebäudealter Feusisberg und Biberbrugg.  

Datenquelle: BFS / GWS 2018. Abbildung: R+K, 2020. 
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Abb. 21: Gebäudealter Schindellegi.  

Datenquelle: BFS / GWS 2018. Abbildung: R+K, 2020. 
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3.3.2  Einwohnenden- und Beschäftigtendichten  

Die Quartiere in der Gemeinde Feusisberg weisen sehr unterschiedliche Ein-
wohnenden- und Beschäftigtendichte n auf. Insbesondere bei der Anzahl Ein-
wohnende pro Hektare sind die Auswirkungen der Bebauungstypologien er-

kennbar. In Quartieren mit Mehrfamilienhäusern resultieren Einwohnenden-
dichten von rund 100 bis zu 140 Personen pro Hektare. Hohe Beschäftigten-
dichten (Anzahl Beschäftige pro Hektare) sind hingegen auf Zonentypen zu-

rückzuführen, die Arbeitsnutzungen zulassen bzw. verlangen. Vereinzelt sor-
gen auch Einzelunternehmen (z.B. Kühne+Nagel AG oder Panorama Resort + 
Spa) für eine hohe Anzahl an Beschäftigten pro Hektare.  

 

 
Abb. 22: Einwohnendendichte Feusisberg.  

 
Abb. 23: Beschäftigtendichte Feusisberg.  

 
Abb. 24: Einwohnenden- und Beschäftigtendichte  Feusisberg und Biberbrugg.  

Datenquelle aller Abbildungen: BFS / STATPOP 2018, Amtliche Vermessung Kanton Schwyz. Abbildung: R+K, 2020. 
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Abb. 25: Einwohnendendichte Schindellegi.  

  
Abb. 26: Beschäftigtendichte Schindellegi.  

 
Abb. 27: Einwohnenden- und Beschäftigtendichte  Schindellegi.  

Datenquelle alle Abbildungen: BFS / STATPOP 2018, Amtliche Vermessung Kanton Schwyz. Abbildung: R+K, 2020. 
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3.3.3  Auslastung und Kapazität der Bauzonen  

Gemäss den Raum+ Erhebungen des Kantons von 2023 sind in Feusisberg to-
tal ca. 8.9 ha unbebaute Bauzonen vorhanden. Davon machen Baulücken (ein-
zelne unbebaute Grundstücke) mit ca. 1.6 ha den kleinsten Teil aus. Die Innen-

entwicklungspotentiale (grössere und teilweise bereits bebaute Flächen inner-
halb des weitgehend überbauten Gebiets) dehnen sich insgesamt über eine 
Fläche von ca. 2.3 ha aus. Mit 3.4 ha sind die Aussenreserven (grössere unbe-

baute Flächen ausserhalb des weitgehend überbauten Gebiets) deutlich grös-
ser. Mit 4.1 ha liegen mehr als die Hälfte dieser Flächen in der Wohnzone. In 
Kapitel 6.4 sind die Entwicklungsabsichten der Reserven aufgeführt und sie 

werden in Relation mit den Auf-, Um- und Einzonungen gesetzt. 
 

Potenzialtyp  Anzahl Flächen Gesamtfläche 

Innenentwicklungspotenziale  6 ca. 3.1 ha 

Aussenreserve 5 ca. 3.4 ha 

Baulücken 21 ca. 2.3 ha 

Hauptnutzung  Anzahl Flächen Gesamtfläche 

Wohnzone 19 ca. 4.1 ha 

Arbeitszone 9 ca. 2.1 ha 

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 4 ca. 2.6 ha 

Total Gesamtsiedlungsreserven  25 ca. 8.8 ha 

Quelle: Raum+ Schwyz, 2023 

 
Abb. 28: Siedlungsflächenreserven der Gemeinde Feusisberg. 

Quelle: Raum+ Schwyz, 2023. 

  

Unbebaute Bauzone 

 Aussenreserve 
 Innenentwicklungspotenzial  
 Baulücke 
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Das Amt für Raumentwicklung des Kantons Schwyz stellt ein Arbeitsinstru-
ment zur Auslastungsberechnung der bestehenden WMZ-Zonen zur Verfü-

gung (siehe Anhang A). Dabei wird die zu erwartende Entwicklung (Vorgaben 
aus dem kantonalen Richtplan) mit der Einwohnendenkapazität des heutigen 
Zonenplans verglichen. Liegt der durch das Arbeitsinstrument berechnete 

Wert unter der Grenze von 100 %, bedeutet dies, dass zu grosse Bauzonenflä-
chen vorhanden sind. In diesem Fall können keine zusätzlichen Bauzonen ein-
gezont werden. 

Die Auswirkungen der Zonenplananpassungen auf die Auslastung der gesam-
ten kommunalen Bauzonen werden in Kapitel 6.4 zusammengefasst. Die voll-
ständige Auslastungsberechnung ist dem Erläuterungsbericht in Anhang A an-

gefügt. 
 
Gemäss dem kantonalen Richtplan ist für die Gemeinden im periurbanen 

Raum mit einem jährlichen Einwohnenden- und Beschäftigtenwachstum von 
0.77 % zu rechnen. Für die Gemeinde Feusisberg ergibt dies eine Zunahme 
von ca. 1'000 �• 1'050 Einwohnende und Beschäftigte  in den 15 Jahren nach 

2023. Die Anzahl steigt somit von ca. 8'580 Einwohnende und Beschäftigte 
(Jahr 2023) auf ca. 9'630 (Jahr 2038). 
 

Mit  der Auslastungsberechnung (siehe Anhang A) werden die Auslastung so-
wie die Reserven der Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) berechnet. 
Wird bei der Potenzialberechnung vom «Dichtepfad»2 ausgegangen, also dem 

Potenzial, das eine langfristige Verdichtung von 10 % in den 25 Jahren nach 
2016 (Ausgangslage der Dichte gemäss Richtplan) einbezieht, resultiert eine 

Kapazität von insgesamt rund 5'600 Einwohnende und Beschäftigten. Dies 

entspricht einer Kapazität für rund 260 zusätzliche Einwohnende und Beschäf-
tigte in den WMZ.  
Diese Kapazität liegt unter dem prognostizierten Bevölkerungs- und Beschäf-

tigtenwachstum  in der WMZ. Damit liegt die Auslastung der WMZ über 100 %. 
Die Gemeinde muss anhand Massnahmen die Innenentwicklung (z.B. Um- und 
Aufzonungen) gezielt fördern und kann das Siedlungsgebiet bei entsprechen-

der Mobilisierung vorhandener Reserven grundsätzlich vergrössern.  
 
Wie bereits erwähnt, fordert der kantonale Richtplan in den bestehenden 

Bauzonen eine Erhöhung der Dichte bzw. der Einwohnenden und Beschäftig-
ten innerhalb der bestehenden WMZ (10 % bis ins Jahr 2040 gegenüber dem 

heutigen Stand; sogenannter «Dichtepfad»). Für die Berechnung bis 2038 

muss gemäss den Vorgaben aus dem Kantonalen Richtplan von einer Erhö-
hung der Dichte um 9.2 % (23-Jahres-Anteil) ausgegangen werden.  
 

 
2 Beschluss B-4.1 «Siedlungsverdichtung in Wohn-, Misch- und Zentrumszonen»: Für den periur-
banen Raum wird ein Zielwert der Zunahme der Dichte von +10 % bis 2040 gegenüber der Dichte 
von 2016 gesetzt. Dies wird in der Auslastungsberechnung als «Dichtepfad» berücksichtigt. 

Methode der  

Auslastungsberechnung 

Wachstum 

Bauzonenreserven und Auslas-

tung Bauzonen 

Dichtepfad 
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Im zweiten Block des kantonalen Berechnungstools zur kommunalen Bauzo-
nendimensionierung werden die Auswirkungen von Änderungen am Zonen-

plan eruiert. Hier werden sämtliche Auf-, Um-, Ein- und Auszonungsflächen in 
der WMZ sowie die prognostizieren Einwohnenden- und Beschäftigtendichten  
aufgeführt. Anhand dieser Angaben werden die Kapazitäten der Bauzonen 

nach der Revision des Zonenplans berechnet.  
 
Um eine angemessene Dimensionierung der Bauzonen zu erreichen, darf auch 

hier die Auslastung nicht unter 100 % fallen. Grundsätzlich werden den neuen 
Einwohnenden- und Beschäftigtendichten  ein Anrechnungsfaktor von 100 % 
zugewiesen. Bei einzelnen Umzonungsflächen in der Gemeinde Feusisberg 

wird jedoch keine oder keine signifikante Nutzungsverdichtung erreicht . Dies 
ist beispielsweise der Fall, wenn ein Gewerbegebiet mit einer hohen Beschäf-
tigtendichte in eine Mischzone umgezont wird. Damit wird eine Umnutzung 

des Gebietes gefördert, die Einwohnenden- und Beschäftigtendichte wird je-
doch nicht erhöht.  Entsprechend fällt der theoretisch berechnete Zuwachs an 
Einwohnenden und Beschäftigten  pro Hektaren im Modell zu hoch aus. Ge-

mäss der kantonalen Arbeitshilfe zur Berechnung der kommunalen Bauzo-
nendimensionierung3 können die Anrechnungsfaktoren in solchen Fällen redu-
ziert werden. Die genauen Begründungen und Erklärungen dazu sind in Kapitel 

6 aufgeführt.  

  

 
3 Kommunale Bauzonendimensionierung, Arbeitshilfe. Kanton Schwyz Amt für Raumentwicklung, 
Januar 2020. 

Auslastungsberechnung  

revidierter Zonenplan 
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4. Quartieranalyse 

4.1 Stossrichtung für die Entwicklung in den Quartieren  

Basierend auf den Planungsgrundlagen, einem Workshop mit der vom Ge-

meinderat eingesetzten Arbeitsgruppe Ortsplanung und den Ortsbegehungen 
wurden die Quartiere hinsichtlich Nutzung, Baustruktur, Gebäudetypen, Zonie-
rung, Dichte und Freiräume geprüft (Details in Beilage A aufgeführt) . Damit 

wurde eine Auslegeordnung geschaffen, welche die Qualitäten sowie Entwick-
lungsmöglichkeiten aufzeigen. Auf dieser Basis wurden die Quartiere in Kate-
gorien eingeteilt, welche die Entwicklungsstrategien der Gebiete beschreiben. 

Die Kategorisierung dient als Analyse und gibt eine grobe Stossrichtung für 
die Entwicklung in den Quartieren vor. Die Quartieranalyse diente als Grund-

lage für die Festlegung von Massnahmen in der Ortsplanungsrevision (z.B. 

Umzonungen bei grossem Entwicklungspotenzial).  Die Quartiere wurden in die 
nachfolgenden Kategorien eingeteilt:  
 

Grössere Überbauungen sind bereits realisiert, in Planung oder im Bau. Gestal-
tungspläne sind in Kraft oder in Erarbeitung. In den nächsten 15 Jahren sind 
keine substanziellen Anpassungen bzw. Weiterentwicklungen zu erwarten. 

�ƒ 9: Schweigwies 
�ƒ 11: Wis 
�ƒ 13: Schönfels 

�ƒ 17: Untere / obere Paulistrasse 

�ƒ 26: Wiesenstrasse 

�ƒ 27: Neuhof 
�ƒ 30: Etzelblick 
�ƒ 31: Alte Gasse 

�ƒ 33: Höhenweg 

�ƒ 40: Chaltenboden
 

Die Quartierstruktur ist kleinteilig und heterogen. Eine Weiterentwicklung er-
folgt an einzelnen Objekten und hauptsächlich  auf Initiative der Eigentümer. 
Grössere Lenkungsvorschriften werden nicht angestrebt . Die Quartierstruktur 

soll in den Grundzügen erhalten bleiben. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Si-
cherung vorhandener Qualitäten der Bebauung und der Freiräume. 
�ƒ 2: Rohnenstrasse 

�ƒ 5: Lerchenweg 
�ƒ 6: Sonnenberg / Frohe Aussicht 
�ƒ 7: Pfannenstilstrasse 

�ƒ 8: Moosstrasse 

�ƒ 12: Feld 
�ƒ 15: Ruostel 

�ƒ 16: Feusisgarten 
�ƒ 18: Rahmensbüel 

�ƒ 19b: Pauli Süd 

�ƒ 20: Obere Sihlegg 
�ƒ 22: Rämpferstrasse 
�ƒ 24: Aeschmatte 

�ƒ 35: Stutzstrasse 

�ƒ 37: Egglen 
�ƒ 38: Stutzhalden 

�ƒ 41: Biberbrugg 
�ƒ 42: Hotel Post 

 

  

Siedlungsanalyse 

Entwicklung läuft /  

 bereits erfolgt; abwarten 

Siedlungserneuerung begleiten 
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In Quartieren mit identitätsstiftenden und erhaltenswerten Gebäude n sollen 
architektonische und umgebungsgestalterische Qualitäten bewahrt werden. In 

zentrumsnahen Gebieten soll zudem überprüft werden, wie eine Stärkung der 
Zentrumsfunktion durch Erdgeschossnutzungen oder durch die Gestaltung 
von öffentlichen Treffpunkten erfolgen kann.  

�ƒ 3: Dorfzentrum Feusisberg �ƒ 10: Feldegg 
 
In gut erschlossenen Quartieren mit Erneuerungsbedarf soll geprüft werden, 

wie eine quartierverträgliche Dichte aussehen kann. Dabei gilt es die wichtigen 
Freiräume zu sichern und allfällige Defizite der architektonischen Gestaltung, 
der Verkehrssicherheit, der Parkierung oder der Aussenraumgestaltung zu be-

heben. 
�ƒ 1: Schulhausstrasse 
�ƒ 4: Moosgässli  

�ƒ 14: First 
�ƒ 21: Wollerauer- / Hühnerhofstr.  
�ƒ 23: Aeschstrasse 

�ƒ 25: Sunnestrah 

�ƒ 28: Vogelnest 
�ƒ 29: Dorfstrasse 

�ƒ 32: Kirche Schindellegi 
�ƒ 34: Maihof 
�ƒ 36: Etzelweid 

�ƒ 39: Sägereistrasse
 
In Quartieren mit einem grossen Erneuerungsbedarf sollen deutliche Verände-

rungen stattfinden. Dabei sollen höhere Dichten und zusammenhängende 
Siedlungen realisiert werden. 
�ƒ 19a: Pauli Nord 

 

 

 
 

Bewahren und stärken 

Quartierverträglich  

weiterentwickeln  

Umstrukturieren /  

neu entwickeln 




























































































































































































































